Allgemeine Geschiaftsbedingungen AGB

fiir Veranstaltungen der Mainzer Messegesellschaft mbH

Veranstalter:

Mainzer Messegesellschaft mbH (nachfolgend MMG
genannt)

Genfer Allee, 55129 Mainz
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AGB Veranstaltungen der MMG

Anmeldung

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung der MMG erfolgt
mit dem zur Veranstaltung gehorigen Anmeldeformular
oder dem schriftlich bestatigten Angebot zur
Veranstaltung.

Bei Anmeldung wird zzgl. zur Standmiete, ein
Medienpflichteintrag als Grundbeteiligungsgebihr fur
Katalogeintrag und ergdanzende Dienstleistungen erhoben.
Mit Anmeldung erkennt der Anmelder die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen in allen Teilen an und stimmt der
gesetzlich zuldssigen Weitergabe von Ausstellerdaten an
zur Messe gebundene Dienstleister zum Zweck einer
erfolgreichen Messeausrichtung ausdricklich zu.

Durch die Unterzeichnung der Anmeldung erkennt der
Anmelder die gesetzlichen, arbeits-, gewerbe- und
feuerwehrrechtlichen Vorschriften, sowie die
Hausordnung an.

Zulassung (Annahme der Anmeldung)

Der Vertrag kommt nach schriftlicher Anmeldung bzw.
Bestatigung eines Angebotes vom Veranstalter durch die
schriftliche Auftragsbestatigung des Veranstalters
(Zulassung od. Rechnung) zustande.

Uber Zulassung und Platzeinteilung entscheidet der
Veranstalter. Aus der Anmeldung erfolgt kein
Rechtsanspruch auf eine Beteiligung.

Der Veranstalter kann die Veranstaltung auf bestimmte
Aussteller-, Produkt- oder Besuchergruppen beschranken.
Konkurrenzausschluss kann nicht gefordert werden.

Das Ausstellungsangebot ergibt sich grundsatzlich aus der
Nomenklatur und dem Titel der Veranstaltung. Ein
Angebot, das dem Charakter oder dem Niveau der
Veranstaltung widerspricht, kann —auch wahrend der
Veranstaltung — ausgeschlossen werden. Anspriiche des
Veranstalters gegeniiber dem Aussteller bleiben
unberihrt.

Nicht gemeldete oder nicht zugelassene Waren dirfen
nicht ausgestellt werden.

Der Veranstalter kann die Zulassung auch ohne Angabe
von Griinden ablehnen oder sie von der Vorauszahlung der
Standmiete abhangig machen.
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Die gastronomische Organisation obliegt der MMG. Das
Anbieten von gastronomischen Erzeugnissen gegen Entgelt
ist nur mit schriftlichem Einverstdandnis des Veranstalters
auf der Grundlage der Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften moglich.

Anderungen — Hohere Gewalt

Der Veranstalter kann aus nachweislich zwingenden
Griinden eine Veranstaltung absagen, verkirzen oder
verlegen.

Im Falle der Verlegung kann der Aussteller eine
Entlassung aus dem Vertrag beanspruchen, wenn sich
eine Terminlberschneidung fir ihn mit einer anderen
bereits fest gebuchten Veranstaltung ergibt. Im Falle
einer Verkiirzung der Veranstaltung ist keine
Entlassung aus dem Vertrag moglich. Eine
ErmaRigung der Standmiete wird nicht gewahrt.
Schadensersatzanspriiche sind fiir beide Teile in
jedem Falle ausgeschlossen.

4. Miete, Bestellungen

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Stand Oktober 2019

Die Preise fiir den Medien-Pflichteintrag, Service-
Pauschale, Standmiete und Nebenkosten sind dem
Anmeldeformular zu entnehmen.

Preise fir Serviceleistungen, die nicht enthalten sind,
kénnen beim Veranstalter erfragt werden und sind nicht
Bestandteil dieses Vertrages, sondern bedirfen
zusatzlicher schriftlicher Vereinbarungen. Fur alle
Bestellungen auf dem Anmeldeformular oder folgenden
Bestellformularen gelten ebenfalls die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen.

Die enthaltenen Mietpreise verstehen sich fir die
Durchfiihrungsdauer der Veranstaltung.

Verdndert sich der Preis eines einzelnen Kostenelements
(zum Beispiel eines Vorproduktes oder mehrerer) um
mehr als 5 % innerhalb eines Jahres vor der jeweiligen
Messe, so verandert sich auch der Preis des Endproduktes,
jedoch nur insoweit als sich die bei dem jeweiligen
Vorprodukt eingetretene Preisanderung anteilig auf den
Preis des Endprodukts auswirkt.

Alle Preise verstehen sich zuziglich gesetzlicher
Mehrwertsteuer.

Die Mietgegenstande (Systemstdnde und Mdobel) diirfen
nicht benagelt, gestrichen oder anderweitig beschadigt
werden.

Leihmdbel sind am Abend des letzten Veranstaltungstages
auszurdumen und zu Gbergeben. Fir im Mietmobiliar
zurlick gebliebene Gegenstande des Ausstellers wird keine
Haftung ibernommen. Der Mieter haftet fir Schaden und
Verluste von Auslieferung bis Rlickgabe, auch wenn er den
Stand schon verlassen hat. Fehlendes oder beschadigtes
Mietgut wird zum Wiederbeschaffungspreis berechnet.
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Kostenfreie Stornierungen von technischen Bestellungen
und Ausstattungen sind bis 5 Kalendertage vor dem 1.
Aufbautag moglich.

Der Veranstalter ist berechtigt, im Falle von nicht
lieferbaren Artikeln (Standbau, Zubehor) gleichwertige
Ersatzlieferungen vorzunehmen.

Reklamationen, die den Messestand (Flache, Standbau,
Bestellungen) betreffen, miissen vor Ort umgehend im
Messebliro angezeigt werden. Regressforderungen
kénnen im Nachgang nicht anerkannt werden.

Standplatzvergabe

Die Standeinteilung erfolgt durch den Veranstalter in einer
Leichtbauhalle nach Konzept der Veranstaltung. Das
Eingangsdatum der Anmeldung ist unerheblich. Die
Platzierung obliegt dem Veranstalter. Wiinsche werden
nach Moglichkeit beriicksichtigt.

Der Aussteller erhilt vor der Veranstaltung einen Lage-
/Hallenplan und die Standnummer. Beanstandungen bzw.
Anderungswiinsche des Standplatzes miissen innerhalb
von 5 Werktagen schriftlich erfolgen. Nach Ablauf dieser
Frist sind Reklamationen des Standplatzes nicht mehr
méglich. Die Lage des Standes oder Anderungen gelten als
anerkannt (siehe auch Ziffer 5.1).

Die Verlegung eines Standes erfolgt nur aus zwingenden
Griinden. Der betroffene Aussteller kann aus diesem
Grund nicht vom Vertrag zuriicktreten.

Der Veranstalter ist berechtigt, Anderungen in der
Anordnung des Messegelandes, der Ein- und Ausgange
vorzunehmen. Anspriiche durch den Aussteller nach
erfolgten Anderungen bestehen nicht.

Mitaussteller, zusatzlich vertretene Unternehmen,
Untervermietung, Uberlassung an Dritte,
Gemeinschaftsstinde

Ausstellern ist es nicht gestattet, den ihnen zugewiesenen
Stand unterzuvermieten, mit anderen Firmen zu teilen, zu
tauschen oder ganz oder teilweise zu Gberlassen.

Die ungenehmigte Weitervermietung berechtigt den
Veranstalter, 50 % der Standmiete zusatzlich zu verlangen,
sofern nicht die Raumung der Flache, die durch den
Untermieter belegt ist, erforderlich ist.

Ist ein Stand an mehrere Aussteller vermietet, haftet jeder
von ihnen als Gesamtschuldner. Bei
Gemeinschaftsstanden ist dem Veranstalter ein
Bevollmachtigter bekannt zu geben. Dieser gilt als
Verhandlungspartner und Mitteilungen an ihn gelten fir
alle Aussteller des Gemeinschaftsstandes.

Rechnungslegung, Zahlungsbedingungen

Aussteller erhalten in der Regel nach oder mit der
Zulassung/Auftragsbestatigung eine Rechnung. Beides
kann in elektronischer Form zugestellt

7.2

7.3

8.1

8.2

Stand Oktober 2019
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werden. Es ist entsprechend dem vermerkten Datum (10
Tage nach Rechnungsdatum) zu begleichen.

Es gilt, dass alle Zahlungen bis Messebeginn auf dem
vermerkten Konto eingegangen sein missen. Der Verzug
setzt mit Ablauf des Tages ein, der als letzter
Zahlungstermin auf der Rechnung vermerkt ist. Fiir jede
Mahnung wird eine Pauschale von € 5,00 berechnet. Fir
den Fall kurzfristiger Zahlungen muss ein gtltiger
Nachweis (Kontoauszug) der erfolgten Zahlung zum
Aufbau im Messebiiro vorgelegt werden.

Bei Zahlungsverzug werden offene Forderungen mit den
Verzugszinsen, geregelt durch § 288 BGB, verzinst.

Fur alle nicht erfullten Verpflichtungen aus dem Vertrag
kann der Veranstalter an den eingebrachten
Messegegenstdanden Vermieter-Pfandrecht geltend
machen. Entstehen dadurch Kosten, z. B. durch Lagerung
oder Transport der Waren, so werden diese Betrage dem
Aussteller in Rechnung gestellt.

Vertragsaufl6sung

Die schriftliche Vertragsbestatigung
(Zulassung/Auftragsbestatigung oder Rechnung) nach
erfolgter schriftlicher Anmeldung ist bindend
(Vertragserfillung). Der Aussteller kann nicht einseitig
vom Vertrag zurlicktreten. Kommt keine einvernehmliche
Vertragsauflésung zustande und der Aussteller kommt
seiner Standbesetzungspflicht nicht nach, so ist er neben
der Vertragserfillung auch zur Kostenerstattung fiir
Zusatzaufwendungen (z. B. Dekoration) verpflichtet.
Leistet der Aussteller nach Ziff. 7.1 fallige Zahlungen trotz
Mahnung und Ablauf einer Nachfrist von 10 Tagen ganz
oder teilweise nicht, ist der Veranstalter zum Ricktritt
vom Vertrag berechtigt. In diesem Fall kann der
Veranstalter von dem Aussteller Schadensersatz in Hohe
von 100 % der Standmiete verlangen, sofern nicht der
Veranstalter einen hoheren oder der Aussteller einen
niedrigeren Schaden nachweisen kann.

Der Aussteller bleibt jedoch zur Bezahlung von 100 % der
Standmiete verpflichtet, sofern und soweit im
Ausstellungsbereich wahrend der Veranstaltung nicht
vermietete Ausstellungsflachen vorhanden sind, die von
dem Nachmieter hatten genutzt werden konnen, sofern
der Aussteller vertragsgemal an der Veranstaltung
teilgenommen hatte und die Nachvermietung zur
Wahrung des optischen Gesamtbildes erfolgt.

Stimmt der Veranstalter durch Abschluss eines
Aufhebungsvertrages der einvernehmlichen
Vertragsauflosung zu, ist der Veranstalter berechtigt,vom
Anmelder Schadensersatz zu verlangen in Hohe von 25 %
des Vertragswertes bei Aufhebung bis 20 Wochen vor
Beginn der Veranstaltung, 50 % des Vertragswertes bei
Aufhebung bis 15 Wochen vor Beginn der Veranstaltung
und 100 % des Vertragswertes bei Aufhebung nach diesem
Zeitpunkt.
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Bei Vertragsanderungen mit Stornierung von Flachen
gelten die Bedingungen wie bei Vertragsauflosung nach
Ziffer 8.2 fiir die abbestellte Flache.

Gestaltung des Standes

Als Standflache sind nur volle Meter/Quadratmeter
anmietbar.

Die im Bestellformular angegebenen Standflachenpreise
verstehen sich ohne Trennwéande und Ausstattung. Jeder
Aussteller hat die Pflicht, seinen Stand mit Trennwanden
auszustatten. Diese konnen Uber den Veranstalter bestellt
werden. Displays sind keine vollwertigen Standsysteme, da
die vollstandige Abgrenzung zum Nachbarstand nicht
gewabhrleistet ist. Die Platzierung eines Displays oder
dhnlichem ohne Standsystem ist nach schriftlicher
Genehmigung des Veranstalters u. U. jedoch moglich.

Die Aufbauhdhe fiir eigene Standsysteme ist auf max. 3,00
m festgesetzt. Firmenlogos dirfen diese Hohe um max. 40
cm Uberschreiten. Hohere Aufbauten sind
genehmigungspflichtig. Auch 2-geschossige Stande
bedirfen der Genehmigung des Veranstalters. Wird ein
solcher Stand genehmigt, erhoht sich die Standmiete um
50 %.

Der Einsatz von eigenen Systemstdanden oder
Abhdngungen ist in der Anmeldung anzugeben.
Beauftragte Aufbaufirmen sind dem Veranstalter bekannt
zu geben. Abhdngungen an die Hallendecke diirfen
ausschlieBlich Giber die zugelassenen Firmen des
Veranstalters vorgenommen werden. Es diirfen nur
Materialien mit dem Zertifikat B1 (schwer entflammbar)
eingesetzt werden. Der Veranstalter kann
nichtgenehmigte Messestdnde dandern oder entfernen
lassen, gegebenenfalls auf Kosten des Ausstellers. Muss
ein Stand aus diesen Griinden geschlossen werden, ist ein
Anspruch auf Riickerstattung der Standmiete oder
Schadenersatz nicht gegeben.

Fur die gesamte Dauer der Veranstaltung ist deutlich
erkennbar der Name und die Anschrift des Ausstellers am
Stand anzubringen.

Installationen, Heizung

Die allgemeine Beleuchtung und Beheizung geht zu Lasten
des Veranstalters.

Samtliche Installationen auf der Veranstaltung wie Strom,
Wasser, Abwasser, Telefon, Wlan und Datenleitungen
dirfen nur vom Veranstalter bzw. durch ihn zugelassene
Firmen ausgefiihrt werden. Anschlisse und Gerate, die
den sicherheitstechnischen Bestimmungen nicht genligen
oder deren Verbrauch hoher ist als angemeldet, konnen
auf Kosten des Ausstellers entfernt werden. Fur Schaden,
die durch selbst ausgefiihrte Installationen entstehen,
haftet der Aussteller.

10.3
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Die geltenden Konditionen fiir technische Anschlisse sind
der Anmeldung oder dem Bestellformular zu entnehmen
oder ggf. bei dem Veranstalter zu erfragen.
Die Nutzung von anderen Anschlissen und
Installationen als den Standeigenen ist nicht
gestattet. Die ungenehmigte Weiterverteilung an
andere Aussteller ist untersagt.
Fiir Schwankungen oder Unterbrechungen der Versorgung
mit Strom, Wasser, Lan oder
WIlan haftet der Veranstalter nicht.

11. Aufbau

111

11.2

11.3

11.4

11.5

Vor Aufbau muss sich der Aussteller beim Veranstalter im
Messebiro anmelden.

Der Aufbau der Stande ist nur innerhalb der dafiir
angegebenen Zeiten moglich. Der Aussteller ist
verpflichtet, seinen Stand innerhalb dieser Zeit fertig zu
stellen.

Bei Nichteinhaltung der Standbauzeiten kann der
Standplatz nach vorheriger einmaliger Mahnung mit
Fristsetzung zur Fertigstellung des Standbaus vom
Veranstalter anderweitig vergeben werden, wenn der
Aufbau nicht innerhalb der benannten Frist beendet ist.
Dies befreit den Aussteller nicht von seiner Pflicht,
Standmiete und Nebenkosten in voller Hohe zu
begleichen. Schadensersatzanspriiche sind
ausgeschlossen.

Reist ein Aussteller nicht an, bleiben alle Forderungen aus
Vertragserfillung an ihn bestehen. Der Veranstalter behalt
sich vor, den entstandenen Mehraufwand (Umplanung,
Dekoration o. a.) zu berechnen.

Bestellte Mietstande und Mietmdbel sind auf
ordnungsgemaRen Aufbau und Vollstdandigkeit zu priifen
(Ubergabeprotokoll); Mingel sind sofort anzuzeigen. Fiir
Verluste und Beschadigungen nach der Ubergabe haftet
der Besteller.

12. Ausstellerausweise

12.1

12.2

Stand Oktober 2019

Aussteller erhalten nach Bestatigung ihrer Anmeldung vor
Messebeginn die Bestellformulare fiir Ausstellerausweise
und Parkkarten. Diese Karten werden zum Aufbau im
Messebiiro ausgegeben, sofern alle Messerechnungen
beglichen sind. Nur mit den Zugangskarten ist ein Betreten
des Messegelandes wahrend der Durchfiihrung moglich.
Der Zutritt fur Aussteller zu den Messehallen ist ab zwei
Stunden vor den offiziellen Offnungszeiten nur mit
Zugangskarte, Uber gekennzeichnete Ausstellereingdnge
bzw. Tore des Freigeldandes, moglich. Mit Einladungskarten
ist der Zutritt erst ab Veranstaltungsbeginn (siehe
Offnungszeiten) ausschlieRlich liber Besuchereinginge
moglich.
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13. Einfahrtsregelung / Einfahrtschein

13.1

Die Aufenthaltsdauer auf dem Messegelande kann
wdahrend des Aufbaus fiir Pkw oder Lkw auf max. 2
Stunden begrenzt werden. Dieses wird mit dem
Hinterlegen von € 50,00 bei der Einfahrt geregelt.
Wahrend der Veranstaltung ist ein Befahren des
Messegelandes nicht moglich. (Ausnahmegenehmigungen
nur unter Vorbehalt und nach Genehmigung durch die
Messeleitung).

14. Betrieb des Standes

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

AGB Veranstaltungen der MMG

Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand wahrend der
gesamten Dauer der Veranstaltung besetzt zu halten.

Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten.
Grobe VerstoRe gegen die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, die Geschaftsbedingungen oder den
iblichen Umgang mit Besuchern und Ausstellern
berechtigen den Veranstalter zur Schliefung und Raumung
des Standes. Anspriiche gegen den Veranstalter sind in
diesem Falle ausgeschlossen.

MaRnahmen, die eine Wettbewerbsverzerrung, Stérung
der Veranstaltung oder der Allgemeinheit mit sich bringen
kénnen (z. B. das Betreiben von Licht- und Tonanlagen,
laute Aktionen, Einsatz von Flugobjekten, Emissionen
usw.), bediirfen bereits vorab der schriftlichen
Genehmigung durch den Veranstalter. Aussteller, die
emissionsverursachende Anlagen und Gerate betreiben,
sind verpflichtet, geprifte und zugelassene Abluft- und
Absaugtechnik auf eigene Kosten zu installieren. Werbung
auBerhalb des Standes, insbesondere die Verteilung von
Werbedrucksachen, ist nur mit schriftlicher Genehmigung
der Messeleitung kostenpflichtig gestattet. Mit speziellen
Gasen geflllte Exponate oder das Verteilen gasgefiillter
Ballons ist nicht gestattet.

Der Aussteller ist fiir die Einhaltung aller mit der
Veranstaltung und dem Betrieb des Standes verbundenen
gesetzlichen Bestimmungen, erteilten Auflagen, GEMA-
und ggf. anderen Anmeldungen verantwortlich und stellt
den Veranstalter ausdriicklich von allen Verpflichtungen
frei.

Auf die Einhaltung der BGV A 3 (Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel/insb. Wiederholungsprifungen
ortsveranderlicher Betriebsmittel) sowie der BGV D 34
(Verwendung von Fliissiggas) wird ausdriicklich verwiesen.
Die Vorlage der aktuellen Prifbescheinigungen ist bei
Kontrollen durch das Gewerbeaufsichtsamt vor Ort
erforderlich.

Falls nicht anders ausgewiesen, gilt im gesamten
Messegelande ein grundsatzliches Rauchverbot.

Die allgemeine Reinigung des Gelandes obliegt dem
Veranstalter. Die Reinigung des Standes erfolgt durch den
Aussteller, es sei denn, er hat ausdriicklich die
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Dienstleistung der Standreinigung bestellt. Der Aussteller
muss Mll vermeiden und unvermeidlichen Abfall selbst
entsorgen. Zusatzlich entstehende Entsorgungskosten
werden nach dem Verursacherprinzip berechnet.

15. Abbau

15.1

15.2

15.3

15.4

Der Abbau des Standes darf erst mit Ende der
Veranstaltung und innerhalb der angegebenen
Abbauzeiten erfolgen. Mietmobel sind am letzten
Veranstaltungstag bis 19:30 Uhr durch das Standpersonal
zuriickzugeben bzw. zur Abholung vorzubereiten
(Rdumung der Mdbel/Kabine), gemietete Stande am
ersten Abbautag bis 22:00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt
haftet der Aussteller fir auftretende Verluste und
Beschadigungen.

50 % der Kosten fiir die Standmiete, mindestens aber €
250,00, werden als Vertragsstrafe erhoben, wenn der
Aussteller seinen Stand vor Beendigung der Veranstaltung
verlasst oder abbaut.

Wenn der Veranstalter Pfandrecht fir die
Ausstellungsstiicke geltend gemacht hat, dirfen diese
nicht vom Stand entfernt werden.

Der Veranstalter ist berechtigt, nach dem Abbau
zuriickgelassene Ausstellungsstiicke auf Kosten des
Ausstellers zu entsorgen. Beschadigungen des Bodens
oder der Wande sind einwandfrei zu beheben, ansonsten
werden diese Arbeiten durch den Veranstalter auf Kosten
des Ausstellers durchgefiihrt. Weitergehende
Schadenersatzanspriche bleiben davon unberiihrt.

16. Bewachung, Haftung, Versicherung

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

Stand Oktober 2019

Die allgemeine Bewachung des Geldndes und der Hallen
erfolgt durch den Veranstalter. Fir Beaufsichtigung und
Bewachung des Standes, auch wahrend der Auf- und
Abbauzeiten, ist der Aussteller verantwortlich. Der
Veranstalter Gbernimmt keine Haftung bei Diebstahl.

Der Veranstalter ibernimmt keine Haftung fiir wéhrend
der Veranstaltung, der Auf- und Abbauzeiten oder des An-
und Abtransports aufgetretenen Schaden, Verluste usw. .
Es wird jedem Teilnehmer empfohlen, eine
Haftpflichtversicherung, gegebenenfalls eine
Standbewachung und eine Versicherung seines
Messegutes auf eigene Kosten vorzunehmen. Die
Bewachung kann auch in Gemeinschaft mit anderen
Teilnehmern — auf jeden Fall aber nur mit von der MMG
bestelltem Personal erfolgen.

Der Veranstalter haftet nur fiir Schaden durch eigenen
Vorsatz bzw. grobe Fahrlassigkeit.

Katalog/Messe-Sonderveroffentlichung

Mit Einsendung der Anmeldung entsteht flir den Aussteller
die Pflicht zum Eintrag im
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16.7 Ausstellerverzeichnis der Veranstaltung (Medien-
Pflichteintrag). Der Eintrag in den offiziellen
Messeveroffentlichungen, z. B. Katalog, Website,
Messeinformationssystemen u. a. ist in der Pauschale
enthalten.

16.8 Anzeigen sind nur in den genannten Formaten maglich.
Bei Sonderplatzierungen in Absprache mit dem
Veranstalter erhohen sich die Preise um 10 %.

16.9 Schadenersatzanspriiche auf Grund nicht veréffentlichter
oder fehlerhafter Einschaltungen kénnen in keinem Fall
gestellt werden.

16.10Druckvorlagen kénnen elektronisch geliefert werden. Einer
eventuell eingeschalteten Agentur kann keine Provision
gezahlt werden.

17. Fotografieren, Filmen

17.1 Das gewerbsmalige Fotografieren, Zeichnen oder Filmen
innerhalb des Messegeldandes ist nur den vom Veranstalter
zugelassenen Unternehmen gestattet.

17.2 Der Veranstalter ist berechtigt, Darstellungen oder
Aufnahmen von Messestanden anzufertigen und zur
Veroffentlichung zu verwenden. Der Aussteller verzichtet
auf alle Anspriiche aus dem Urheberrecht.

18. Absprachen

18.1 Mindliche Nebenabreden bediirfen in jedem Fall zu ihrer
Gliltigkeit der schriftlichen Bestdtigung des Veranstalters.

19. Verwirkung

19.1 Anspriiche des Ausstellers gegen den Veranstalter sind
verwirkt, sofern sie nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Veranstaltungsende schriftlich geltend gemacht werden.

20. Gerichtsort

20.1 Erfallungsort fur alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag
und Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus diesem
Vertrag ist der Geschaftssitz des Veranstalters.

Mainz, Oktober 2019

AGB Veranstaltungen der MMG Stand Oktober 2019

L
Messe Mainz
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	2.2 Über Zulassung und Platzeinteilung entscheidet der Veranstalter. Aus der Anmeldung erfolgt kein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung.
	2.3 Der Veranstalter kann die Veranstaltung auf bestimmte Aussteller-, Produkt- oder Besuchergruppen beschränken. Konkurrenzausschluss kann nicht gefordert werden.
	2.4 Das Ausstellungsangebot ergibt sich grundsätzlich aus der Nomenklatur und dem Titel der Veranstaltung. Ein Angebot, das dem Charakter oder dem Niveau der Veranstaltung widerspricht, kann – auch während der Veranstaltung – ausgeschlossen werden. An...
	2.5 Nicht gemeldete oder nicht zugelassene Waren dürfen nicht ausgestellt werden.
	2.6 Der Veranstalter kann die Zulassung auch ohne Angabe von Gründen ablehnen oder sie von der Vorauszahlung der Standmiete abhängig machen.
	2.7 Die gastronomische Organisation obliegt der MMG. Das Anbieten von gastronomischen Erzeugnissen gegen Entgelt ist nur mit schriftlichem Einverständnis des Veranstalters auf der Grundlage der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften möglich.

	3. Änderungen – Höhere Gewalt
	Der Veranstalter kann aus nachweislich zwingenden Gründen eine Veranstaltung absagen, verkürzen oder verlegen.  Im Falle der Verlegung kann der Aussteller eine Entlassung aus dem Vertrag beanspruchen, wenn sich eine Terminüberschneidung für ihn mit ei...

	4. Miete, Bestellungen
	4.1 Die Preise für den Medien-Pflichteintrag, Service-Pauschale, Standmiete und Nebenkosten sind dem Anmeldeformular zu entnehmen.
	4.2 Preise für Serviceleistungen, die nicht enthalten sind, können beim Veranstalter erfragt werden und sind nicht Bestandteil dieses Vertrages, sondern bedürfen zusätzlicher schriftlicher Vereinbarungen. Für alle Bestellungen auf dem Anmeldeformular ...
	4.3 Die enthaltenen Mietpreise verstehen sich für die Durchführungsdauer der Veranstaltung.
	4.4 Verändert sich der Preis eines einzelnen Kostenelements (zum Beispiel eines Vorproduktes oder mehrerer) um mehr als 5 % innerhalb eines Jahres vor der jeweiligen Messe, so verändert sich auch der Preis des Endproduktes, jedoch nur insoweit als sic...
	4.5 Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
	4.6 Die Mietgegenstände (Systemstände und Möbel) dürfen nicht benagelt, gestrichen oder anderweitig beschädigt werden.
	4.7 Leihmöbel sind am Abend des letzten Veranstaltungstages auszuräumen und zu übergeben. Für im Mietmobiliar zurück gebliebene Gegenstände des Ausstellers wird keine Haftung übernommen. Der Mieter haftet für Schäden und Verluste von Auslieferung bis ...
	4.8 Kostenfreie Stornierungen von technischen Bestellungen und Ausstattungen sind bis 5 Kalendertage vor dem 1. Aufbautag möglich.
	4.9 Der Veranstalter ist berechtigt, im Falle von nicht lieferbaren Artikeln (Standbau, Zubehör) gleichwertige Ersatzlieferungen vorzunehmen.
	4.10 Reklamationen, die den Messestand (Fläche, Standbau, Bestellungen) betreffen, müssen vor Ort umgehend im Messebüro angezeigt werden. Regressforderungen können im Nachgang nicht anerkannt werden.

	5. Standplatzvergabe
	5.1 Die Standeinteilung erfolgt durch den Veranstalter in einer Leichtbauhalle nach Konzept der Veranstaltung. Das Eingangsdatum der Anmeldung ist unerheblich. Die Platzierung obliegt dem Veranstalter. Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.
	5.2 Der Aussteller erhält vor der Veranstaltung einen Lage-/Hallenplan und die Standnummer. Beanstandungen bzw. Änderungswünsche des Standplatzes müssen innerhalb von 5 Werktagen schriftlich erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist sind Reklamationen des St...
	5.3 Die Verlegung eines Standes erfolgt nur aus zwingenden Gründen. Der betroffene Aussteller kann aus diesem Grund nicht vom Vertrag zurücktreten.
	5.4 Der Veranstalter ist berechtigt, Änderungen in der Anordnung des Messegeländes, der Ein- und Ausgänge vorzunehmen. Ansprüche durch den Aussteller nach erfolgten Änderungen bestehen nicht.

	6. Mitaussteller, zusätzlich vertretene Unternehmen, Untervermietung, Überlassung an Dritte, Gemeinschaftsstände
	6.1 Ausstellern ist es nicht gestattet, den ihnen zugewiesenen Stand unterzuvermieten, mit anderen Firmen zu teilen, zu tauschen oder ganz oder teilweise zu überlassen.
	6.2 Die ungenehmigte Weitervermietung berechtigt den Veranstalter, 50 % der Standmiete zusätzlich zu verlangen, sofern nicht die Räumung der Fläche, die durch den Untermieter belegt ist, erforderlich ist.
	6.3 Ist ein Stand an mehrere Aussteller vermietet, haftet jeder von ihnen als Gesamtschuldner. Bei Gemeinschaftsständen ist dem Veranstalter ein Bevollmächtigter bekannt zu geben. Dieser gilt als Verhandlungspartner und Mitteilungen an ihn gelten für ...

	7. Rechnungslegung, Zahlungsbedingungen
	7.1 Aussteller erhalten in der Regel nach oder mit der Zulassung/Auftragsbestätigung eine Rechnung. Beides kann in elektronischer Form zugestellt  werden. Es ist entsprechend dem vermerkten Datum (10 Tage nach Rechnungsdatum) zu begleichen.
	7.2 Es gilt, dass alle Zahlungen bis Messebeginn auf dem vermerkten Konto eingegangen sein müssen. Der Verzug setzt mit Ablauf des Tages ein, der als letzter Zahlungstermin auf der Rechnung vermerkt ist. Für jede Mahnung wird eine Pauschale von € 5,00...
	7.3 Für alle nicht erfüllten Verpflichtungen aus dem Vertrag kann der Veranstalter an den eingebrachten Messegegenständen Vermieter-Pfandrecht geltend machen. Entstehen dadurch Kosten, z. B. durch Lagerung oder Transport der Waren, so werden diese Bet...

	8. Vertragsauflösung
	8.1 Die schriftliche Vertragsbestätigung (Zulassung/Auftragsbestätigung oder Rechnung) nach erfolgter schriftlicher Anmeldung ist bindend (Vertragserfüllung). Der Aussteller kann nicht einseitig vom Vertrag zurücktreten. Kommt keine einvernehmliche Ve...
	8.2 Stimmt der Veranstalter durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages der einvernehmlichen Vertragsauflösung zu, ist der Veranstalter berechtigt,vom Anmelder Schadensersatz zu verlangen in Höhe von 25 % des Vertragswertes bei Aufhebung bis 20 Wochen v...
	8.3 Bei Vertragsänderungen mit Stornierung von Flächen gelten die Bedingungen wie bei Vertragsauflösung nach Ziffer 8.2 für die abbestellte Fläche.

	9. Gestaltung des Standes
	9.1 Als Standfläche sind nur volle Meter/Quadratmeter anmietbar.
	9.2 Die im Bestellformular angegebenen Standflächenpreise verstehen sich ohne Trennwände und Ausstattung. Jeder Aussteller hat die Pflicht, seinen Stand mit Trennwänden auszustatten. Diese können über den Veranstalter bestellt werden. Displays sind ke...
	9.3 Die Aufbauhöhe für eigene Standsysteme ist auf max. 3,00 m festgesetzt. Firmenlogos dürfen diese Höhe um max. 40 cm überschreiten. Höhere Aufbauten sind genehmigungspflichtig. Auch 2-geschossige Stände bedürfen der Genehmigung des Veranstalters. W...
	9.4 Der Einsatz von eigenen Systemständen oder Abhängungen ist in der Anmeldung anzugeben. Beauftragte Aufbaufirmen sind dem Veranstalter bekannt zu geben. Abhängungen an die Hallendecke dürfen ausschließlich über die zugelassenen Firmen des Veranstal...
	9.5 Für die gesamte Dauer der Veranstaltung ist deutlich erkennbar der Name und die Anschrift des Ausstellers am Stand anzubringen.

	10. Installationen, Heizung
	10.1 Die allgemeine Beleuchtung und Beheizung geht zu Lasten des Veranstalters.
	10.2 Sämtliche Installationen auf der Veranstaltung wie Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Wlan und Datenleitungen dürfen nur vom Veranstalter bzw. durch ihn zugelassene Firmen ausgeführt werden. Anschlüsse und Geräte, die den sicherheitstechnischen Be...
	Die Nutzung von anderen Anschlüssen und Installationen als den Standeigenen ist nicht gestattet. Die ungenehmigte Weiterverteilung an andere Aussteller ist untersagt.
	10.3 Für Schwankungen oder Unterbrechungen der Versorgung mit Strom, Wasser, Lan oder  Wlan haftet der Veranstalter nicht.

	11. Aufbau
	11.1 Vor Aufbau muss sich der Aussteller beim Veranstalter im Messebüro anmelden.
	11.2 Der Aufbau der Stände ist nur innerhalb der dafür angegebenen Zeiten möglich. Der Aussteller ist verpflichtet, seinen Stand innerhalb dieser Zeit fertig zu stellen.
	11.3 Bei Nichteinhaltung der Standbauzeiten kann der Standplatz nach vorheriger einmaliger Mahnung mit Fristsetzung zur Fertigstellung des Standbaus vom Veranstalter anderweitig vergeben werden, wenn der Aufbau nicht innerhalb der benannten Frist been...
	11.4 Reist ein Aussteller nicht an, bleiben alle Forderungen aus Vertragserfüllung an ihn bestehen. Der Veranstalter behält sich vor, den entstandenen Mehraufwand (Umplanung, Dekoration o. ä.) zu berechnen.
	11.5 Bestellte Mietstände und Mietmöbel sind auf ordnungsgemäßen Aufbau und Vollständigkeit zu prüfen (Übergabeprotokoll); Mängel sind sofort anzuzeigen. Für Verluste und Beschädigungen nach der Übergabe haftet der Besteller.

	12. Ausstellerausweise
	12.1 Aussteller erhalten nach Bestätigung ihrer Anmeldung vor Messebeginn die Bestellformulare für Ausstellerausweise und Parkkarten. Diese Karten werden zum Aufbau im Messebüro ausgegeben, sofern alle Messerechnungen beglichen sind. Nur mit den Zugan...
	12.2 Der Zutritt für Aussteller zu den Messehallen ist ab zwei Stunden vor den offiziellen Öffnungszeiten nur mit Zugangskarte, über gekennzeichnete Ausstellereingänge bzw. Tore des Freigeländes, möglich. Mit Einladungskarten ist der Zutritt erst ab V...

	13. Einfahrtsregelung / Einfahrtschein
	13.1 Die Aufenthaltsdauer auf dem Messegelände kann während des Aufbaus für Pkw oder Lkw auf max. 2 Stunden begrenzt werden. Dieses wird mit dem Hinterlegen von € 50,00 bei der Einfahrt geregelt. Während der Veranstaltung ist ein Befahren des Messegel...

	14. Betrieb des Standes
	14.1 Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand während der gesamten Dauer der Veranstaltung besetzt zu halten.
	14.2 Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Grobe Verstöße gegen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, die Geschäftsbedingungen oder den üblichen Umgang mit Besuchern und Ausstellern berechtigen den Veranstalter zur Schließung und ...
	14.3 Maßnahmen, die eine Wettbewerbsverzerrung, Störung der Veranstaltung oder der Allgemeinheit mit sich bringen können (z. B. das Betreiben von Licht- und Tonanlagen, laute Aktionen, Einsatz von Flugobjekten, Emissionen usw.), bedürfen bereits vorab...
	14.4 Der Aussteller ist für die Einhaltung aller mit der Veranstaltung und dem Betrieb des Standes verbundenen gesetzlichen Bestimmungen, erteilten Auflagen, GEMA- und ggf. anderen Anmeldungen verantwortlich und stellt den Veranstalter ausdrücklich vo...
	14.5 Auf die Einhaltung der BGV A 3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel/insb. Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher Betriebsmittel) sowie der BGV D 34 (Verwendung von Flüssiggas) wird ausdrücklich verwiesen. Die Vorlage der aktuellen Prüfbesch...
	14.6 Falls nicht anders ausgewiesen, gilt im gesamten Messegelände ein grundsätzliches Rauchverbot.
	14.7 Die allgemeine Reinigung des Geländes obliegt dem Veranstalter. Die Reinigung des Standes erfolgt durch den Aussteller, es sei denn, er hat ausdrücklich die  Dienstleistung der Standreinigung bestellt. Der Aussteller muss Müll vermeiden und unver...

	15. Abbau
	15.1 Der Abbau des Standes darf erst mit Ende der Veranstaltung und innerhalb der angegebenen Abbauzeiten erfolgen. Mietmöbel sind am letzten Veranstaltungstag bis 19:30 Uhr durch das Standpersonal zurückzugeben bzw. zur Abholung vorzubereiten (Räumun...
	15.2 50 % der Kosten für die Standmiete, mindestens aber € 250,00, werden als Vertragsstrafe erhoben, wenn der Aussteller seinen Stand vor Beendigung der Veranstaltung verlässt oder abbaut.
	15.3 Wenn der Veranstalter Pfandrecht für die Ausstellungsstücke geltend gemacht hat, dürfen diese nicht vom Stand entfernt werden.
	15.4 Der Veranstalter ist berechtigt, nach dem Abbau zurückgelassene Ausstellungsstücke auf Kosten des Ausstellers zu entsorgen. Beschädigungen des Bodens oder der Wände sind einwandfrei zu beheben, ansonsten werden diese Arbeiten durch den Veranstalt...

	16. Bewachung, Haftung, Versicherung
	16.1 Die allgemeine Bewachung des Geländes und der Hallen erfolgt durch den Veranstalter. Für Beaufsichtigung und Bewachung des Standes, auch während der Auf- und Abbauzeiten, ist der Aussteller verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung...
	16.2 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für während der Veranstaltung, der Auf- und Abbauzeiten oder des An- und Abtransports aufgetretenen Schäden, Verluste usw. .
	16.3 Es wird jedem Teilnehmer empfohlen, eine Haftpflichtversicherung, gegebenenfalls eine Standbewachung und eine Versicherung seines Messegutes auf eigene Kosten vorzunehmen. Die Bewachung kann auch in Gemeinschaft mit anderen Teilnehmern – auf jede...
	16.4 Der Veranstalter haftet nur für Schäden durch eigenen Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit.
	16.5 Katalog/Messe-Sonderveröffentlichung
	16.6 Mit Einsendung der Anmeldung entsteht für den Aussteller die Pflicht zum Eintrag im
	16.7 Ausstellerverzeichnis der Veranstaltung (Medien-Pflichteintrag). Der Eintrag in den offiziellen Messeveröffentlichungen, z. B. Katalog, Website, Messeinformationssystemen u. ä. ist in der Pauschale enthalten.
	16.8 Anzeigen sind nur in den genannten Formaten möglich. Bei Sonderplatzierungen in Absprache mit dem Veranstalter erhöhen sich die Preise um 10 %.
	16.9 Schadenersatzansprüche auf Grund nicht veröffentlichter oder fehlerhafter Einschaltungen können in keinem Fall gestellt werden.
	16.10 Druckvorlagen können elektronisch geliefert werden. Einer eventuell eingeschalteten Agentur kann keine Provision gezahlt werden.

	17. Fotografieren, Filmen
	17.1 Das gewerbsmäßige Fotografieren, Zeichnen oder Filmen innerhalb des Messegeländes ist nur den vom Veranstalter zugelassenen Unternehmen gestattet.
	17.2 Der Veranstalter ist berechtigt, Darstellungen oder Aufnahmen von Messeständen anzufertigen und zur Veröffentlichung zu verwenden. Der Aussteller verzichtet auf alle Ansprüche aus dem Urheberrecht.

	18. Absprachen
	18.1 Mündliche Nebenabreden bedürfen in jedem Fall zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Veranstalters.

	19. Verwirkung
	19.1 Ansprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter sind verwirkt, sofern sie nicht innerhalb von 2 Wochen nach Veranstaltungsende schriftlich geltend gemacht werden.

	20. Gerichtsort
	20.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz des Veranstalters.


